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Hinweis auf Stammrechtssatz
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Stammrechtssatz

Die Verp<ichtung zur Beseitigung eines vorschriftswidrigen Baues tri>t dessen jeweiligen Eigentümer und ist daher im

Falle eines SuperädiAkates der Bauauftrag dem Eigentümer des SuperädiAkates zu erteilen. Die Erteilung dieses

Auftrages sowohl an den Grundeigentümer als auch an den von diesem verschiedenen Eigentümer der Baulichkeit

wäre somit rechtswidrig.
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